
 
  Seite: 1/2 

Landkreis Wolfenbüttel 
Die Landrätin 

Sitzungsvorlage 

 

Geschäftszeichen 
V/BIZ/412-Gü 

Datum 
10.11.2020 

Vorlage-Nr. 
XVIII-0651/2020 
 

 

Beratungsfolge Sitzung Sitzung am Zuständigkeit 

Verwaltungsrat des Eigenbetriebes 
Bildungszentrum 

öffentlich 24.11.2020 Vorberatung 

Kreisausschuss nicht öffentlich 14.12.2020 Vorberatung 

Kreistag öffentlich 18.01.2021 Entscheidung 

 
 

Betreff 

Sonderförderprogramm für Musikprojekte mit Seniorinnen und Senioren 

 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Die Zuwendungsrichtlinie „Sonderförderprogramm: Musikprojekte mit Seniorinnen und 
Senioren“ wird beschlossen. 
 

2. Der Kreistag hebt den Sperrvermerk vom 13.01.2020 für die im Haushalt 2020 zur Verfügung 
stehenden 40.000 Euro für die Förderung von Musikprojekten von Seniorinnen und Senioren 
auf. Die Mittel werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen. 

 

 

 

Aufwand/Auszahlung i. € 
40.000 

Produktkonto 
      

 Ergebnishaushalt 
 Finanzhaushalt 

Haushaltsjahr/e 
2020 

Mittel stehen 

 
 zur Verfügung  nicht zur   

      Verfügung 
 nur bereit i. H. v. Euro 

                          

Deckungsvorschlag 

      

 Mehrerträge/-einzahlungen bei 
            

 Minderaufwendungen/-auszahlungen bei   
            

   

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele: 

Präambel Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen  unterstützt    behindert 

 Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung  unterstützt    behindert 

Oberziel 1 Gesellschaftlicher Zusammenhalt  unterstützt    behindert 

Oberziel 2 Bildung und Kultur  unterstützt    behindert 

Oberziel 3 Arbeit und Wirtschaft  unterstützt    behindert 

Oberziel 4 Umwelt- und Klimaschutz  unterstützt    behindert 

Oberziel 5 Mobilität und Infrastruktur  unterstützt    behindert 

 
 
 
 

 



 
  Seite: 2/2 

Begründung: 
 

Der XVIII. gewählte Kreistag hat in seiner 19. Sitzung am 13. Januar 2020 die Verwaltung 

beauftragt die Mittelvergabe für Musikprojekte für Seniorinnen und Senioren zu regeln. Der 

Landkreis Wolfenbüttel stellt dafür 40.000 Euro zur Verfügung. Diese Förderung soll sowohl 5 

für Gruppen innerhalb von Einrichtungen für Seniorinnen und Senioren als auch außerhalb 

bspw. in Seniorenkreisen und -gruppen angeboten werden. Die Mittel sind mit einem 

Sperrvermerk versehen. 

Die Landkreisverwaltung siedelt die Vergabe der Mittel für Musikprojekte für Seniorinnen und 

Senioren in der Abteilung Kultur & Medien im Bildungszentrum an. Die Mittelvergabe soll als 10 

Sonderförderprogramm der Kulturförderung des Landkreises Wolfenbüttel abgewickelt 

werden. Die Zuwendungsrichtlinie (siehe Anlage) sieht einen Förderzeitraum von eineinhalb 

Jahren vor. Dies ermöglicht Antragstellerinnen und Antragstellern sowohl kurzfristig Projekte 

zu beginnen, als auch langfristig für das kommende Jahr musikgeragogische Projekte 

vorzuplanen. Grundsätzlich ist es bei musikgeragogischen Projekten sinnvoll langfristig zu 15 

planen, um die Teilnehmenden Schritt für Schritt an Instrumente, Töne und Bewegungen 

heranzuführen.  

 

Ich bitte, entsprechend des Beschlussvorschlages zu beschließen. 

 20 

 

 

Christiana Steinbrügge 

 
 25 

 
Anlagen: 
 
Anlage 1 Zuwendungsrichtlinie Sonderförderprogramm „Musikprojekte mit Seniorinnen und 
Senioren“ 30 
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